
Der Zinssatz, der zur Ermittlung des Barwerts zukünftiger Kosten und Leistungen
herangezogen wird.

Hinweis: Der Diskontsatz (z. b. 3 % oder 5 %) basiert in der Regel auf den Leihzinsen
der Regierung (zum Beispiel auf dreimonatlichen Schatzwechseln) oder den
Marktzinssätzen, deren Fälligkeit äquivalent zu dem Zeitraum ist, in dem die
Intervention oder das Programm ausgewertet wird.


